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Vorwort 

Der Bundesrat rückt immer dann besonders in das Blickfeld der Öffentlich-
keit, wenn sich seine parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse von denen des 
Bundestages unterscheiden. Wenn diese unterschiedlichen Mehrheiten auch 
noch dazu führen, daß politische Willensbildungsprozesse verzögert oder gar 
vereitelt werden, kursiert schnell der Begriff  des Bundesrates als „Blockadein-
strument". Einige bei der Entstehung der MehrheitsVerhältnisse im Bundesrat 
maßgebliche Faktoren zu untersuchen, ist Anliegen dieser Arbeit. Dabei stehen 
jedoch gerade nicht die politischen, sondern die verfassungsrechtlichen  Aspekte 
im Vordergrund. 

Die Untersuchung wurde im Sommersemester 1997 von der Juristischen Fa-
kultät der Technischen Universität Dresden als Dissertation angenommen. 
Rechtsprechung und Literatur konnten im wesentlichen bis März 1997 berück-
sichtigt werden. 

Sehr herzlich danke ich meinem Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Hartmut Bauer, 
für die von Beginn an hervorragende Unterstützung und Förderung der Arbeit. 
Ferner danke ich Herrn Prof.  Dr. Dieter Wyduckel für die Erstellung des 
Zweitgutachtens sowie Herrn Prof.  Dr. Detlef Czybulka, der das Drittgutachten 
angefertigt  hat. 

Die Idee, das Thema der vorliegenden Untersuchung zu behandeln, verdanke 
ich einem Gespräch mit Herrn Heinz-Peter Zirbes. Von ihm habe ich zudem in 
zahlreichen weiteren Gesprächen wichtige Anregungen erhalten. Frau Anke 
Kosfeld hat mit Zuversicht und Geduld das Entstehen der Arbeit begleitet. 
Beiden gilt mein aufrichtiger  Dank. 

Nicht zuletzt gebührt besonderer Dank meinen Eltern, die mich während der 
Anfertigung der Arbeit stets unterstützt haben. 

Rostock, im August 1997 

Carsten  Deecke 
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Erster  Teil 

Einführung und Problemaufriß 

§ 1 Die Stimmenverteilung im Bundesrat als aktuelles Politikum 

Lange Zeit hat sich Art. 51 Abs. 2 GG, in dem die Stimmenstaffelung  als 
Grundlage der Stimmenverteilung im Bundesrat grundgesetzlich normiert ist, 
jenseits des wissenschaftlichen Interesses in einem Dornröschenschlaf  befun-
den. Dieser Zustand wurde nur in den siebziger Jahren durch die Diskussion 
über eine Reform der Stellung und Struktur des Bundesrates unterbrochen1. Mit 
dem Schlußbericht der Enquête-Kommission2 und der darin enthaltenen Emp-
fehlung, die Stimmenstaffelung  in Art. 51 Abs. 2 GG nicht zu verändern3, 
verebbte das Interesse an der Vorschrift  wieder. Erst im Umfeld der deutschen 
Wiedervereinigung und des verfassungspolitischen Streits über das zukünftige 
Gewicht der neuen Länder wurde die Debatte um die Stimmstaffelung  im Bun-
desrat erneut aufgenommen4. Nachdem Art. 51 Abs. 2 GG durch den Eini-
gungsvertrag5 modifiziert  worden war, fiel die Regelung jedoch in ihren Dorn-
röschenschlaf zurück6. 

1 Vgl. zu der damaligen Diskussion etwa H.-J.  Schmidt,  DÖV 1973, 469 ff.  m.w.N.; 
W.  A. Kewenig,  Bundesrat und föderatives System im Lichte der Arbeiten der Enquête-
Kommission Verfassungsreform,  in: Bundesrat (Hrsg.), Der Bundesrat als Verfassungs-
organ und politische Kraft,  1974, S. 453 ff.;  mit einem Plädoyer für eine sofortige Ände-
rung des Art. 51 Abs. 2 GG: E. Hein,  Die demokratische Gemeinde 1972,103 ff. 

2 Schlußbericht der Enquête-Kommission Verfassungsreform  vom 9.12.1976 (BT-Drs. 
7/5924). 

3 BT-Drs. 7/5924, S. 100. 
4 S.u. S. 30 ff. 
5 Aufgrund des Einigungsvertrages wurde durch das Einigungsvertragsgesetz vom 

31.8.1990 (BGBl. II S. 889 ff.  (890)) die ursprüngliche Fassung des Art. 51 Abs. 2 GG 
geändert. 

6 Zur Illustration sei nur auf neuere Kommentierungen in der Literatur verwiesen: So 
werden der Stimmenverteilung im Bundesrat von G. Robbers,  in: Sachs (Hrsg.), Grundge-
setz, Kommentar, 1996, Art. 51 Rn. 12 oder Schmidt-Bleibtreu/A7em, Kommentar zum 
Grundgesetz, 8. Aufl., 1995, Art. 51 Rn. 1 jeweils gerade drei Zeilen und eine tabellarische 
Übersicht eingeräumt; etwas ausführlicher  dagegen W.  Krebs,  in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), 
Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2,3. Aufl., 1995, Art. 50 Rn. 11, der die Thematik immerhin 
auf einer Seite behandelt. 

2 Deecke 



18 1. Teil: Einfuhrung und Problemaufriß 

I . Der hessische „Einwohner-Sprung44 

Diese „Ruhelage" änderte sich schlagartig, als Hessen im Januar 1996 mit 
6.000.669 Einwohnern rund 5.000 Einwohner mehr als im Vormonat besitzen 
sollte. Wegen der Überschreitung der in Art. 51 Abs. 2 GG enthaltenen Sechs-
Millionen-Grenze hatte dies eine zusätzliche Stimme Hessens im Bundesrat zur 
Folge, und zwar mit Auswirkungen auf die (partei)politischen Mehrheitsver-
hältnisse7: Während CDU/CSU und FDP im Bundestag die Mehrheit besaßen, 
dominierten nach dem „Einwohner-Sprung" SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
den Bundesrat mit einer Mehrheit, die durch die zusätzliche Stimme Hessens 
nicht mehr von Koalitionsvereinbarungen der SPD mit der FDP8 oder der 
CDU9 abhängig war10. Den von der CDU oder CSU alleine regierten Ländern11 

mit zusammen zehn Stimmen, den von Koalitionsregierungen der CDU und 
SPD regierten Ländern mit zusammen 20 Stimmen und dem von SPD und FDP 
geführten Rheinland-Pfalz mit vier Stimmen, also insgesamt 34 Stimmen, standen 
das von der SPD und der bundespolitisch nicht aktiven Statt-Partei beherrschte 
Hamburg12 mit drei Stimmen und die von SPD alleine13 oder zusammen mit 
Bündnis 90/Die Grünen regierten Länder14 mit zusammen 32 Stimmen, also ins-

7 Pressemitteilung des Bundesrates 5/96 vom 18.1.1996; vgl. auch Süddeutsche Zei-
tung vom 19.1.1996, S. 6; Frankfurter  Allgemeine Zeitung vom 19.1.1996, S. 3. 

8 In Rheinland-Pfalz wurde eine solche Koalitionsvereinbarung nach der Landtags-
wahl vom 21.4.1991 geschlossen (Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahr-
buch 1995, S. 95). 

9 In Baden-Württemberg wurde eine solche Koalitionsvereinbarung nach der Land-
tagswahl vom 5.4.1992 (Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1995, 
S. 95), in Berlin nach der Senatswahl vom 22.10.1995, Bremen nach der Bürgerschaftswahl 
vom 14.5.1995, in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl vom 16.10.1994 
und in Thüringen nach der Landtagswahl vom 16.10.1994 geschlossen (Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1996, S. 95). 

1 0 Zu den Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat von 1949 bis 1980 siehe 
Limberger,  Die Kompetenzen des Bundesrates und ihre Inanspruchnahme, 1982, S. 143 ff. 

1 1 Bayern nach den Landtagswahlen vom 25.9.1994 und Sachsen nach den Landtags-
wahlen vom 11.9.1994 (Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1996, 
S. 95). 

1 2 Vgl. den Kooperationsvertrag über eine Zusammenarbeit für die 15. Legislaturperi-
ode der Hamburgischen Bürgerschaft  1993 bis 1997 (abgedruckt in: Link (Hrsg.), Jahrbuch 
für Politik, 1994, Bd. 2, S. 354 ff.) 

1 3 Brandenburg nach der Landtagswahl vom 11.9.1994, Niedersachsen nach der Land-
tagswahl vom 13.3.1994, Saarland nach der Landtagswahl vom 16.10.1994 (Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1996, S. 95) und Schleswig-Holstein nach der 
Landtagswahl vom 5.4.1992 (Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 
1995, S. 95). 

1 4 Hessen nach der Landtagswahl vom 19.2.1995, Nordrhein-Westfalen  nach der Land-
tagswahl vom 14.5.1995 und Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl vom 26.6.1994 
(Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1996, S. 95). 
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gesamt die einfache Mehrheit im Bundesrat von 35 Stimmen, gegenüber. Die 
(partei)politischen Mehrheitsverhältnisse waren gekippt! Und: Die Machtver-
schiebungen wurde alsbald zum Anlaß genommen, die Rechtmäßigkeit der 
weiteren Stimme Hessens, das von einer Koalitionsregierung von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen geführt  wurde, in Zweifel zu ziehen. Angriffspunkt 
war die zusätzliche Stimme Hessens, Angriffsziel  die Wiederherstellung der 
„alten" Mehrheitsverhältnisse: Bei der Berechnung der Einwohnerzahlen der 
Länder werde in der bisherigen Praxis des Bundesrates nicht zwischen deut-
schen Staatsbürgern und Ausländern unterschieden. Dies sei „verfassungswid-
rig", da Ausländern bei Bundes- und Landtagswahlen kein Wahlrecht zustünde 
und ausländische Staatsangehörige deshalb konsequenterweise auch bei der 
Stimmenverteilung im Bundesrat nicht berücksichtigt werden dürften. Andern-
falls leide dessen demokratische Legitimation. Aufgrund der nur knappen 
Überschreitung der Sechs-Millionen-Grenze stünde Hessen mit seiner Auslän-
derquote von mehr als 13% keine fünfte  Stimme zu15. 

Diese Argumentation ist nicht ohne rechtliche Brisanz: Vergleicht man 
nämlich die Anteile der Ausländer an den Einwohnerzahlen in den verschiede-
nen Ländern, so fallen erhebliche Abweichungen auf: So beträgt etwa der 
Ausländeranteil in Hamburg mit 261.800 bei insgesamt 1.705.000 Einwohnern 
15,35%, während in Thüringen bei 2.525.000 Einwohner nur 23.900 Ausländer 
gezählt werden, was einen Anteil von 0,95% ausmacht16. Die daran anknüpfen-
de Problematik der Berücksichtigung der Ausländer bei der Stimmverteilung 
im Bundesrat wird noch anschaulicher, wenn man sich den über die Jahre stetig 
steigenden Anteil ausländischer Menschen in Deutschland vor Augen fuhrt. 
Lebten im Deutschen Reich von 1871 nur rund 207.000 Menschen mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit und damit im Vergleich mit den Deutschen nur 
0,5%, so waren es 100 Jahre später mit 3,4 Millionen schon 5,6%; Ende 1993 
lebten bereits 6.878.100 (8,46%) Ausländer in Deutschland17. 

Die Zahlen der ausländischen Menschen in Deutschland, die zum Teil feste 
Wurzeln in Deutschland haben und vollständig in die deutsche Bevölkerung 
integriert sind, und das Beispiel Hessens unterstreichen, wie wichtig nicht 
allein die normative Ausgestaltung der Stimmenstaffelung  in Art. 51 Abs. 2 GG 

1 5 So R. Scholz,  in: WELT am SONNTAG vom 4.2.1996, S. 24; die Auffassung  von 
R. Scholz  ist auch wiedergegeben in: FOCUS vom 5.2.1996, S. 15; die Auffassung,  daß 
der Einwohnerbegriff  auf die Deutschen zu begrenzen sei, findet sich nunmehr ebenfalls 
bei T.  Maunz/R.  Scholz,  in: Maunz/Dürig u.a., Grundgesetz, Kommentar, Art. 51 Rn. 3 
(Bearbeitung Maunz 1991/Scholz 1996). 

1 6 Zahlen von Ende 1994 (Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 
1996, S. 48, 68). 

1 7 Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Ausländische Bevölkerung in Deutsch-
land, 1995, S. 8 f. 


